
 

 
 
 
 
Haushaltsscheckverfahren / Kinderbetreuungskosten  
 
 
Haushaltshilfen, also Personen, die im privaten Haushalt tätig sind, können 
über die Minijobzentrale bei der Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See unter www.minijob-zentrale.de angemeldet werden. Bei 
der erstmaligen Teilnahme am Haushaltsscheckverfahren ist zusätzlich 
vom Arbeitgeber eine Einzugsermächtigung auszufüllen und zu unter-
schreiben. Die monatliche Höchstgrenze für die Vergütung wurde ab 
1.1.2013 auf € 450,00 angehoben.  
 
Für seit dem 1.1.2013 eingegangene Beschäftigungsverhältnisse von Mini-
jobbern besteht grundsätzlich Rentenversicherungspflicht. Der Beitrag der 
Arbeitnehmer beträgt 13,9 %. Entsprechend mindert sich die Vergütung der 
Minijobber. Diese können sich auf Antrag von der Versicherungspflicht be-
freien lassen. 
 
Der Arbeitgeberanteil beträgt mit und ohne Rentenversicherungspflicht des 
Arbeitnehmers 14,44 % und setzt sich aus jeweils 5 % Kranken- und Ren-
tenversicherung. 2 % Pauschalsteuer, Beiträge zur Umlage 1 und Umlage 2 
und gesetzlicher Unfallversicherung von insgesamt 2,44 % zusammen.  
 
Für die im Haushalt tätige Person kann im Rahmen der Einkommensteuer-
erklärung eine Ermäßigung beantragt werden. Diese beträgt 20 % der Auf-
wendungen, höchstens € 510,00 im Jahr bei einem Minijob und 20 % 
höchstens € 4.000,00 bei einem steuer- und sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnis. 
 
Ist die Haushaltshilfe ausschließlich zum Zwecke der Kinderbetreuung ein-
gestellt, so sind die Aufwendungen zu 2/3 maximal jedoch € 4.000,00 je 
Kind und Jahr als Sonderausgaben abzugsfähig. 
 
Wichtig ist, dass die Tätigkeit im Arbeitsvertrag genau bezeichnet ist und 
dass die Vergütungen an den Arbeitnehmer überwiesen werden. Barzah-
lungen finden steuerlich keine Berücksichtigung. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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